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                                Keine freiheitsentziehender Unterbringung !

                                          
Sozialpsychiatrischer Dienst (SPD), Sozialstat. d. Klink, (ggf. Polizei) müssen handeln
Betreuer/Bevollmächtigter/evtl. Kontrollbetreuer müssen handeln
Gefährdungssituation:
Patient / Bürger ist nicht einsichtsfähig 
Zivilrechtliche Unterbringung nach § 1831 BGB
Lehnt Antragstellung ab
Lehnt Unterbringung ab
Unterbringungsantrag wird gestellt
Keine Betreuung, keine Betreuungs-oder Vorsorgeverfügung vorhanden. Eigen-und Fremdgefährdung liegen vor.

Betreuer oder Betreuungs- oder Vorsorgevollmacht vorhanden. Eigengefährdung des Patienten liegt vor.


